
Wahl zur Vollversammlung der Arbeitnehmerkammer Bremen 
 – Körperschaft des öffentlichen Rechts –  
 
Die gegenwärtige Amtszeit der Vollversammlung der Arbeitnehmerkammer 
Bremen – Körperschaft des öffentlichen Rechts – endet mit dem Zusammentritt 
der bis zum 31. Dezember 2026 zu wählenden Vollversammlung der Kammer. 
Gemäß § 4 der Wahlordnung für die Wahl zur Arbeitnehmerkammer Bremen 
(Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 2007, 825, zuletzt geändert am 
20.12.2012, Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 2012, 811) hat die 
Vollversammlung der Arbeitnehmerkammer Bremen  
 

Dienstag, den 17. November 2026, 
 
zum Wahltag bestimmt. 
 
Weiter hat der Vorstand der Arbeitnehmerkammer Bremen beziehungsweise der 
Wahlleiter der Arbeitnehmerkammer Bremen gemäß §§ 5 und 6 der 
Wahlordnung für die Wahl zur Arbeitnehmerkammer Bremen folgende Personen 
zu Mitgliedern des Wahlausschusses berufen: 
 
1. Dr. Hendrik Wübbenhorst Wahlleiter      Stellvertreterin: Ursula Kuhlmann 
2. Marco Otten   Beisitzer          Stellvertreterin: Kerstin Bringmann 
3. Franz Hartmann  Beisitzer          Stellvertreter:    Jonas Lebuhn 
4. Frank Krieger   Beisitzer          Stellvertreterin: Susanne Wichert 
5. Manuel Brümmer  Beisitzer          Stellvertreterin: Sandra Philipp  
6. Tina Wobbe    Beisitzerin       Stellvertreterin: Silke Linde  
 
Dienstanschrift: Wahlbüro der Arbeitnehmerkammer Bremen, Bürgerstraße 1, 
28195 Bremen, Telefon 0421 / 3630155 
 
Der Wahlleiter für die Wahl zur Vollversammlung der  
Arbeitnehmerkammer Bremen 
 
Dr. Hendrik Wübbenhorst 


